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Textgegenüberstellung zum Begutachtungsentwurf zum 

Oö. Schulrechtsänderungsgesetz 2022 

 

 

Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz 1992 (Oö. POG 1992) 

 

 

I. HAUPTSTÜCK 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 3c 

Deutschförderkurse an Berufsschulen 

Für Schülerinnen und Schüler von Berufsschulen sind Deutschförderkurse einzurichten. 

Dabei gilt § 3b Abs. 1 und 3 mit der Maßgabe, dass 

 1. Deutschförderkurse auch für Schülerinnen und Schüler, die als ordentliche oder gemäß 

§ 4 Abs. 5 des Schulunterrichtsgesetzes als außerordentliche Schülerinnen und 

Schüler aufgenommen wurden, eingerichtet werden können und 

 2. das Ausmaß der Deutschförderkurse höchstens vier Wochenstunden umfasst. 

§ 3d 

Sommerschule 

(1) Für Schülerinnen und Schüler von allgemeinbildenden Pflichtschulen kann ein 

Förderunterricht in der unterrichtsfreien Zeit gemäß § 8 lit. g sublit. dd des 

Schulorganisationsgesetzes (Sommerschule), der auch klassen-, schulstufen- und 

schulstandort-übergreifend erfolgen kann, eingerichtet werden. 

(2) Die Einrichtung des Förderunterrichts obliegt der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter 

und bedarf der Zustimmung der Schulbehörde und des Schulerhalters. Die Schulbehörde darf 

die Zustimmung nur erteilen, wenn zumindest sechs Schülerinnen oder Schüler bis zum Ende 

des Unterrichtsjahres angemeldet sind. 

(3) Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler einer Gruppe oder eines Kurses hat 

mindestens sechs und bis einschließlich der 8. Schulstufe höchstens 15 zu betragen. 

(4) Der Unterricht kann entweder von Lehrpersonen oder von Lehramtsstudierenden unter 

Betreuung durch die Schulleiterin oder den Schulleiter oder die mit der Leitung der 

Sommerschule betrauten Lehrperson erteilt werden. 

§ 7a 

Teilrechtsfähigkeit 

(1) An den öffentlichen Pflichtschulen können im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit 

Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit geschaffen werden. Diese Einrichtungen 

haben eine Bezeichnung zu führen, der die eigene Rechtspersönlichkeit zu entnehmen ist und 

die einen Hinweis auf die Schule zu enthalten hat, an der sie eingerichtet ist. 

(2) Die Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit an Volksschulen, Mittelschulen, 

Sonderschulen oder Polytechnischen Schulen wird durch zwei ehrenamtlich tätige 

Geschäftsführerinnen bzw. Geschäftsführer geleitet und gemeinsam nach außen vertreten. 

Ein Geschäftsführer ist der Schulleiter. Der andere Geschäftsführer ist vom Schulforum oder 

vom Schulgemeinschaftsausschuss aus dem Kreis seiner Mitglieder zu wählen; er muss 
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insbesondere im Hinblick auf die Aufgaben gemäß Abs. 5 Z 1 bis 5 zur Ausübung dieser 

Funktion geeignet sein. 

(3) Der Schulleiter hat nach Herstellung des Einvernehmens mit dem Schulerhalter, 

insbesondere auch im Hinblick auf die gewählten Geschäftsführer, bei der Bildungsdirektion 

die Kundmachung der beabsichtigten Gründung bzw. Auflassung einer Einrichtung mit 

Rechtspersönlichkeit zu beantragen. 

(4) Wenn hinsichtlich der Geschäftsführer keine die Eignung in Frage stellenden 

Umstände vorliegen und wenn eine Beeinträchtigung des Unterrichtsbetriebs voraussichtlich 

nicht zu erwarten ist, hat die Bildungsdirektion mit Verordnung festzulegen: 

 1. die Schule, an der eine Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit besteht, 

 2. die Bezeichnung der Einrichtung, 

 3. die Namen der Geschäftsführer und 

 4. den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Rechtspersönlichkeit, der nicht vor dem Tag 

der Kundmachung liegen darf. 

Eine Auflassung der Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit oder die Änderung eines 

Geschäftsführers oder der Bezeichnung ist in gleicher Weise von der Bildungsdirektion 

kundzumachen. 

(5) Die Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit sind berechtigt, ausschließlich folgende in 

Z 1 bis 5 genannte Tätigkeiten im eigenen Namen durchzuführen: 

 1. Erwerb von Vermögen und Rechten durch unentgeltliche Rechtsgeschäfte, 

 2. Durchführung von Lehrveranstaltungen, die nicht schulische Veranstaltungen im 

Rahmen des öffentlichen Bildungsauftrags sind, 

 3. Durchführung von sonstigen nicht unter Z 2 fallenden Veranstaltungen, die mit der 

Aufgabe der betreffenden Schule vereinbar sind, sowie deren Organisation und 

Abwicklung für Dritte, 

 4. Abschluss von Verträgen über die Durchführung von Arbeiten, die mit der Aufgabe der 

betreffenden Schule vereinbar sind, und 

 5. Verwendung des durch Rechtsgeschäfte gemäß Z 1 und 4 oder aus Veranstaltungen 

gemäß Z 2 und 3 erworbenen Vermögens und erworbener Rechte für die Erfüllung der 

Aufgaben der betreffenden Schule oder für Zwecke gemäß Z 2 bis 4. 

Tätigkeiten gemäß Z 1 bis 5 dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn dadurch die Erfüllung 

der Aufgaben der österreichischen Schule gemäß § 2 des Schulorganisationsgesetzes sowie 

die Erfüllung des Lehrplans nicht beeinträchtigt werden und es sich nicht um die Erteilung von 

Nachhilfeunterricht handelt. Die Durchführung von Veranstaltungen und der Abschluss von 

Verträgen gemäß Z 2 bis 4 bedürfen einer gesonderten vorherigen Zustimmung des 

Schulerhalters; sie sind der Bildungsdirektion zur Kenntnis zu bringen. 

(6) Auf Dienst- und Werkverträge, die im Rahmen des Abs. 1 abgeschlossen werden, 

findet das auf die Art der Tätigkeit jeweils zutreffende Gesetz Anwendung. Ein Dienstverhältnis 

zum Schulerhalter oder zu einer anderen oberösterreichischen Gebietskörperschaft wird nicht 

begründet. 

(7) Im Rahmen der Tätigkeiten der Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit ist nach den 

Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie weiters nach den 

Grundsätzen eines ordentlichen Unternehmers zu gebaren. § 21 und § 190 bis § 193 Abs. 1 
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und § 193 Abs. 3 bis § 216 des Unternehmensgesetzbuches, dRGBl. S. 219/1897, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 86/2021BGBl. I Nr. 63/2019, sind sinngemäß 

anzuwenden. Dem Schulerhalter ist bis spätestens 1. September eines jeden Jahres ein 

Jahresabschluss über das vorangegangene Schuljahr vorzulegen und jederzeit Einsicht in die 

Gebarungsunterlagen zu gewähren sowie Auskünfte zu erteilen. 

(8) Erbringt der Schulerhalter im Rahmen der Tätigkeiten gemäß Abs. 5 Leistungen, ist 

hiefür ein Entgelt zu leisten, welches zweckgebunden für die Bedeckung der durch die 

Leistung des Schulerhalters entstandenen Mehrausgaben zu verwenden ist. 

(9) Im Fall der Auflassung einer Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit geht ihr Vermögen 

auf den Schulerhalter über. Der Schulerhalter hat als Träger von Privatrechten Verpflichtungen 

aus noch offenen Verbindlichkeiten der Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit bis zur Höhe des 

übernommenen Vermögens zu erfüllen. 

(10) Für Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit an öffentlichen Berufsschulen gelten die 

Abs. 1 bis 9 sinngemäß mit der Maßgabe, dass diese jeweils durch die Schulleiterin als 

ehrenamtlich tätige Geschäftsführerin bzw. durch den Schulleiter als ehrenamtlich tätigen 

Geschäftsführer nach außen vertreten werden. 

(11) Wenn Schulen im organisatorischen Verbund mit anderen Schulen als Schulcluster 

geführt werden, gilt § 7 Abs. 1a auch für die der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter nach diesem 

Paragraphen zukommenden Aufgaben. 

IV. HAUPTSTÜCK 

Schulsprengel 

§ 46 

Sprengelangehörigkeit 

(1) Sprengelangehörig sind jene Schulpflichtigen, die im Schulsprengel, wenn auch nur 

zum Zwecke des Schulbesuchs, wohnen. Bei Lehrlingen ist statt des Wohnorts der 

Betriebsstandort und bei mehreren Betriebsstätten die im Lehrvertrag als Hauptbetriebsstätte 

genannte Betriebsstätte maßgeblich. Bei berufsschulpflichtigen Personen in 

Ausbildungsverhältnissen sowie bei Personen, die gemäß § 20 Abs. 2 und § 21 Abs. 2 des 

Schulpflichtgesetzes 1985 zum Besuch der Berufsschule berechtigt sind, richtet sich die 

Sprengelangehörigkeit nach dem Standort der Ausbildungseinrichtung. 

(2) Jede Schulpflichtige bzw. jeder Schulpflichtige ist in die für ihn nach der Schulart in 

Betracht kommende Schule, deren Schulsprengel er angehört, aufzunehmen. Bei einem 

gemeinsamen Schulsprengel für mehrere Schulen (§ 39 Abs. 3) hat der gesetzliche 

Schulerhalter nach Anhörung der Bildungsdirektion zu bestimmen, in welcher dieser Schulen 

die Schulpflichtige bzw. der Schulpflichtige aufzunehmen ist. Hierbei ist insbesondere auf die 

personellen, räumlichen oder schulorganisatorischen Gegebenheiten an den Schulen 

Rücksicht zu nehmen.  

(2) Jeder Schulpflichtige ist in die für ihn nach der Schulart in Betracht kommende Schule, 

deren Schulsprengel er angehört, aufzunehmen. Bei einem gemeinsamen Schulsprengel für 

mehrere Schulen (§ 39 Abs. 3) hat der Schulpflichtige eine Wahlmöglichkeit zwischen den 

einzelnen Schulen, soweit die personellen, räumlichen oder schulorganisatorischen 

Gegebenheiten an der von ihm gewählten Schule eine Aufnahme zulassen. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutsches_Reichsgesetzblatt_1897_023_219.jpg?uselang=de
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(2a) Bei einem das gesamte Landesgebiet umfassenden Berechtigungssprengel für die 

Mittelschulen (§ 42 Abs. 1a) hat jede Schülerin bzw. jeder Schüler eine Wahlmöglichkeit 

zwischen den einzelnen Schulen, soweit die personellen, räumlichen und 

schulorganisatorischen Gegebenheiten an der von ihr bzw. ihm gewählten Schule eine 

Aufnahme zulassen. Schülerinnen und Schülern, die auch dem Pflichtsprengel der von ihnen 

gewählten Schule angehören, darf eine Aufnahme aus diesen Gründen jedoch nicht versagt 

werden. Der Besuch der in Aussicht genommenen Mittelschule ist bei der Leitung dieser 

Schule zu beantragen. Auf das Verfahren zur Aufnahme in die 1. Klasse der Mittelschule ist § 

3 der Aufnahmsverfahrensverordnung, BGBl. II Nr. 317/2006, in der Fassung der Verordnung 

BGBl. II Nr. 12/2019, anzuwenden. Gleiches gilt sinngemäß für den Wechsel einer bzw. eines 

bereits an einer Mittelschule aufgenommenen Schülerin bzw. Schülers an eine andere 

Mittelschule. Ausgenommen in Fällen, in denen berücksichtigungswürdige Umstände 

vorliegen, darf ein Schulwechsel nur mit Beginn des nächstfolgenden Schuljahres erfolgen. 

(3) Den Schulpflichtigen sind jene Personen gleichzuhalten, die nach den die Schulpflicht 

regelnden Vorschriften zum freiwilligen Besuch einer Pflichtschule berechtigt sind. 

VIII. HAUPTSTÜCK 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 65 

Verweisungen 

Soweit in diesem Landesgesetz auf Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese, wenn 

nicht eine bestimmte Fassung angeführt ist, in folgender Fassung anzuwenden: 

 – Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 232/2021; 

 – Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 232/2021; 

 – Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz, BGBl. Nr. 163/1955, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 232/2021; 

 – Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BGBl. Nr. 302/1984, in der Fassung des 

Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 224/2021; 

 – Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76/1985, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 232/2021. 

§ 65 

Verweisungen 

Soweit in diesem Landesgesetz auf Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese, wenn 

nicht eine bestimmte Fassung angeführt ist, in folgender Fassung anzuwenden: 

 - Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 86/2019; 

 - Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 86/2019; 

 - Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz, BGBl. Nr. 163/1955, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 101/2018; 

 - Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BGBl. Nr. 302/1984, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 51/2019; 
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 - Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76/1985, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 86/2019. 
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Oö. Schulzeitgesetz 1976 

 

I. HAUPTSTÜCK 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für die öffentlichen Pflichtschulen im Sinne 

des § 1 Abs. 1 des Oö. Pflichtschulorganisationsgesetzes 1992. Von den Bestimmungen 

dieses Gesetzes sind die öffentlichen Praxisschulen gemäß § 33a Abs. 1 des 

Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 232/2021BGBl. I Nr. 35/2018, ausgenommen, die einer öffentlichen Schule zum 

Zwecke lehrplanmäßig vorgesehener Übungen eingegliedert sind. 

(2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes beziehen sich auf das Verhältnis zwischen Schule 

und Schüler. Unberührt davon bleiben die Regelungen über die Arbeitszeit der Lehrer und der 

sonstigen den Schulen zur Dienstleistung zugewiesenen Personen. 

(3) Auf Schullandwochen, Schulschikurse und ähnliche Veranstaltungen, bei denen die 

Schüler außerhalb ihres gewöhnlichen Aufenthaltes untergebracht werden, finden die 

Bestimmungen dieses Gesetzes keine Anwendung. 

II. HAUPTSTÜCK 

Öffentliche Volksschulen, Mittelschulen, Sonderschulen sowie Polytechnische 

Schulen 

§ 2 

Schuljahr 

(1) Das Schuljahr beginnt am zweiten Montag im September und dauert bis zum Beginn 

des nächsten Schuljahres. 

(2) Das Schuljahr besteht aus dem Unterrichtsjahr (Z. 1) und den Hauptferien (Z. 2). 

 1. Das Unterrichtsjahr umfaßt 

 a) das erste Semester, das mit dem Schuljahr beginnt und mit dem Anfang der 

Semesterferien endet, 

 b) die Semesterferien in der Dauer von einer Woche, die am dritten Montag im Februar 

beginnen; 

 c) das zweite Semester, das mit dem den Semesterferien folgenden Montag beginnt 

und mit dem Anfang der Hauptferien endet. 

 2. Die Hauptferien beginnen an dem Samstag, der frühestens auf den 5. Juli und 

spätestens auf den 11. Juli fällt; sie enden mit dem Beginn des nächsten Schuljahres. 

(2a) Abweichend von Abs. 2 Z 1 lit. b kann die Bildungsdirektion durch Verordnung 

 1. den Beginn der Semesterferien um eine Woche verlegen, sofern verkehrspolitische 

Gründe oder überregionale Interessen nicht entgegenstehen; 

 2. für einzelne Teile des Bundeslandes unterschiedliche Regelungen für den Beginn der 

Semesterferien treffen, wenn örtliche Gegebenheiten es zwingend erfordern. 

(2b) Verordnungen gemäß Abs. 2a sind spätestens vor Beginn des Kalenderjahres zu 

erlassen, das den Semesterferien vorangeht. Vor Erlassung von Verordnungen nach Abs. 2a 

Z 2 sind sowohl der jeweilige Schulgemeinschaftsausschuß bzw. das jeweilige Schulforum 
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(die jeweiligen Schulgemeinschaftsausschüsse bzw. die jeweiligen Schulforen) als auch der 

jeweilige gesetzliche Schulerhalter (die jeweiligen gesetzlichen Schulerhalter), die von einer 

abweichenden Semesterferienregelung betroffen sind, zu hören. 

(3) Alle Tage des Unterrichtsjahres, die nicht nach den folgenden Bestimmungen und den 

Bestimmungen des Schulzeitgesetzes 1985 schulfrei sind, sind Schultage. 

(4) Schulfrei sind folgende Tage des Unterrichtsjahres: 

 a) die Samstage, die Sonntage, die gesetzlichen Feiertage, der Allerseelentag und der 

4. Mai; 

 b) die Tage vom 24. Dezember bis zum 6. Jänner (Weihnachtsferien); die 

Bildungsdirektion kann darüber hinaus durch Verordnung den 23. Dezember und den 

7. Jänner für alle Schulen aus kalendermäßigen Gründen oder für einzelne Schulen, 

wenn es mit Rücksicht auf die Ab- und Anreise der Schüler zweckmäßig ist, schulfrei 

erklären; 

 c) der einem gemäß lit. a oder b schulfreien Freitag unmittelbar folgende Samstag; 

 d) die Tage vom Montag bis einschließlich Samstag der Semesterferien (Abs. 1); 

 e) die Tage vom Samstag vor dem Palmsonntag bis einschließlich Ostermontag 

(Osterferien); 

 f) die Tage vom Samstag vor Pfingsten bis einschließlich Pfingstmontag (Pfingstferien); 

 g) die Tage vom 27. Oktober bis einschließlich 31. Oktober (Herbstferien). 

(5) Ferner kann die Bildungsdirektion in besonderen Fällen des schulischen oder 

sonstigen öffentlichen Lebens zwei weitere Tage, insbesondere zwei zwischen unterrichtsfreie 

Tage fallende Schultage, durch Verordnung schulfrei erklären. Dabei hat sie unter 

Berücksichtigung allfälliger Schulfreierklärungen durch die Bildungsdirektion gemäß § 8 Abs. 

5 erster Satz Schulzeitgesetz 1985 eine Übereinstimmung mit den Schulfreierklärungen 

gemäß § 2 Abs. 5 vierter Satz Schulzeitgesetz 1985 anzustreben, soweit zwingende örtliche 

Notwendigkeiten dem nicht entgegenstehen. 

(6) In dem Ausmaß, in dem von der Schulfreierklärung gemäß § 8 Abs. 5 erster Satz 

Schulzeitgesetz 1985 sowie von den Verordnungsermächtigungen gemäß Abs. 4 lit. b und 

Abs. 5 kein Gebrauch gemacht wurde, können durch Verordnung der Bildungsdirektion 

schulfreie Tage den Hauptferien zugeschlagen werden. 

(7) Bei Unbenützbarkeit des Schulgebäudes, in Katastrophenfällen oder aus sonstigen 

zwingenden oder aus im öffentlichen Interesse gelegenen Gründen kann die Bildungsdirektion 

durch Verordnung für die unumgänglich notwendige Zeit IKT-gestützten Unterricht ohne 

physische Anwesenheit in der Schule anordnen. Wenn die Verordnung dieser Unterrichtsform 

nicht möglich oder auf Grund des Alters oder der Unterrichts- und Erziehungssituation der 

Schülerinnen und Schüler nicht zweckmäßig ist, kann die Bildungsdirektion durch Verordnung 

die unumgänglich notwendige Zeit für schulfrei erklären.  

(7) Bei Unbenützbarkeit des Schulgebäudes, in Katastrophenfällen oder aus sonstigen 

zwingenden oder im öffentlichen Interesse gelegenen Gründen kann die unumgänglich 

notwendige Zeit durch Verordnung der Bildungsdirektion schulfrei erklärt werden. 

(8) Die Bildungsdirektion kann durch Verordnung anordnen, daß die nach Abs. 7 als 

schulfrei erklärten Tage eingebracht werden. Die Einbringung hat durch Verringerung der in 

den Abs. 2, 4 und 5 sowie im § 8 Abs. 5 erster Satz Schulzeitgesetz 1985 vorgesehenen 
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schulfreien Tage - ausgenommen die im Abs. 4 lit. a angeführten Tage, der 24. und 

31. Dezember und die letzten drei Tage der Karwoche - oder durch eine Verkürzung der 

Hauptferien zu erfolgen; die Hauptferien dürfen zu diesem Zweck jedoch um nicht mehr als 

zwei Wochen verkürzt werden. Entfallen durch Schulfreierklärung nach Abs. 7 mehr als sechs 

Schultage, hat die Bildungsdirektion jedenfalls die Einbringung der über sechs 

hinausgehenden, als schulfrei erklärten Schultage durch Verordnung anzuordnen. 

(9) Förderunterricht in der unterrichtsfreien Zeit gemäß § 8 lit. g sublit. dd des 

Schulorganisationsgesetzes (Sommerschule) kann in den letzten beiden Wochen des 

Schuljahres durchgeführt werden. 

§ 3 

Schultag 

(1) Die durch den Lehrplan bestimmte Gesamtwochenstundenzahl ist vom Schulleiter - 

gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 9 Abs. 4 Schulzeitgesetz 1985 

- möglichst gleichmäßig auf die einzelnen Schultage der Woche aufzuteilen. Der Unterricht 

darf am Vormittag, wenn der Nachmittag unterrichtsfrei ist, für Schüler ab der fünften 

Schulstufe höchstens sechs, in allen anderen Fällen höchstens fünf Unterrichtsstunden 

dauern. Eine Verlängerung des Vormittagsunterrichtes auf sieben bzw. sechs 

Unterrichtsstunden bedarf der Zustimmung der Bildungsdirektion; sie darf nur für Schüler ab 

der fünften Schulstufe erteilt werden, wenn diese Abweichung von der Bestimmung des 

zweitendritten Satzes mit Rücksicht auf die Fahrschüler oder aus anderen wichtigen Gründen, 

die durch die Stundenplangestaltung nicht beseitigt werden können, notwendig ist. 

(2) Der Unterricht darf grundsätzlich nicht nach 17:00 Uhr enden. Mit Zustimmung der 

Bildungsdirektion kann die Schulleiterin bzw. der Schulleiter ab der fünften Schulstufe das 

Ende des Unterrichts mit spätestens 18:00 Uhr bestimmen. Die Zustimmung der 

Bildungsdirektion darf nur erteilt werden, wenn die Abweichung von der Bestimmung des 

ersten Satzes mit Rücksicht auf Fahrschülerinnen bzw. Fahrschüler oder aus anderen 

wichtigen Gründen, die durch die Stundenplangestaltung nicht beseitigt werden können, 

notwendig ist. An Samstagen darf der Unterricht im Regelfall nur vier Unterrichtsstunden 

dauern, er muss jedoch spätestens um 13:00 Uhr enden. 

(3) Die Bildungsdirektion hat unter Bedachtnahme auf die örtlichen und organisatorischen 

Gegebenheiten durch Verordnung zu bestimmen, wie der Unterricht zu führen ist. Der 

Unterricht kann als ungeteilter Unterricht an Vormittagen oder ausnahmsweise an 

Nachmittagen oder als geteilter Unterricht an Vormittagen und Nachmittagen geführt werden. 

Bei geteiltem Unterricht hat zwischen dem Vormittags- und dem Nachmittagsunterricht ein 

Zeitraum von mindestens einer Stunde zu liegen. Aus besonderen Gründen (z. B. 

sachgerechte Abwicklung der Schülertransporte oder einer Schülerausspeisung, Benützung 

fahrplangebundener öffentlicher Verkehrsmittel) kann vom Schulleiter mit Zustimmung der 

Bildungsdirektion der Zeitraum zwischen dem Vormittags- und dem Nachmittagsunterricht bis 

auf eine halbe Stunde herabgesetzt werden. 
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III. HAUPTSTÜCK 

Öffentliche Berufsschulen 

§ 5 

Schuljahr 

(1) Das Schuljahr beginnt am zweiten Montag im September und dauert bis zum Beginn 

des nächsten Schuljahres. 

(2) An ganzjährigen Berufsschulen besteht das Schuljahr aus dem Unterrichtsjahr (Z. 1) 

und den Hauptferien (Z. 2); für das Schuljahr an lehrgangsmäßigen und saisonmäßigen 

Berufsschulen gilt Z 3. 

 1. Das Unterrichtsjahr umfaßt 

 a) das erste Semester, das mit dem Schuljahr beginnt und mit dem Anfang der 

Semesterferien endet, 

 b) die Semesterferien in der Dauer von einer Woche, die am dritten Montag im Februar 

beginnen, 

 c) das zweite Semester, das mit dem den Semesterferien folgenden Montag beginnt 

und mit dem Anfang der Hauptferien endet. Abweichend von lit. b kann die 

Bildungsdirektion durch Verordnung den Beginn der Semesterferien um eine Woche 

verlegen, sofern verkehrspolitische Gründe oder überregionale Interessen nicht 

entgegenstehen. Vor Erlassung der Verordnung ist der gesetzliche Schulerhalter zu 

hören. Verordnungen zur Verlegung der Semesterferien sind spätestens vor Beginn 

des Kalenderjahres zu erlassen, das den Semesterferien vorangeht. 

 2. Die Hauptferien beginnen an dem Samstag, der frühestens auf den 5. Juli und 

spätestens auf den 11. Juli fällt; sie enden mit dem Beginn des nächsten Schuljahres. 

 3. Bei den lehrgangsmäßigen und saisonmäßigen Berufsschulen besteht das Schuljahr 

aus dem Unterrichtsjahr und den Hauptferien. Das Unterrichtsjahr beginnt mit dem 

Schuljahr und endet mit dem Beginn der Hauptferien. Die Hauptferien beginnen an dem 

Samstag, der frühestens auf den 5. Juli und spätestens auf den 11. Juli fällt; sie enden 

mit dem Beginn des nächsten Schuljahres. 

(3) Innerhalb des Unterrichtsjahres sind Schultage: 

 a) an ganzjährigen Berufsschulen mindestens ein voller Tag oder mindestens zwei halbe 

Tage in der Woche, 

 b) an lehrgangsmäßigen Berufsschulen die innerhalb der Lehrgangsdauer liegenden 

Tage, 

 c) an saisonmäßigen Berufsschulen mindestens zwei volle Tage in der Woche innerhalb 

des Teiles des Schuljahres, auf den der Unterricht zusammengezogen wird, 

soweit diese Tage nicht gemäß den folgenden Absätzen und den Bestimmungen des 

Schulzeitgesetzes 1985 schulfrei sind. Welche Tage an den einzelnen Schulen (Klassen) 

Schultage sind, hat unter Bedachtnahme auf die örtlichen und organisatorischen 

Gegebenheiten der Schulleiter mit Zustimmung der Bildungsdirektion zu bestimmen. Die 

Bestimmung der Schultage an ganzjährigen Berufsschulen hat darüber hinaus so zu erfolgen, 

dass unter Berücksichtigung der nach Abs. 4 und 5 sowie § 10 Abs. 6 erster Satz 

Schulzeitgesetz 1985 schulfreien oder schulfrei erklärten Tage sowie der nach § 10 Abs. 8 
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letzter Satz Schulzeitgesetz 1985 festgelegten Höchstzahl der Unterrichtsstunden an einem 

Tag, die nach dem Lehrplan vorgesehene Zahl an Unterrichtsstunden für die jeweilige 

Schulstufe nicht um mehr als ein Zehntel unterschritten wird. 

(3a) Entfallen 

(3b) Eine Schulfreierklärung nach § 10 Abs. 5a Schulzeitgesetz 1985 darf nur erfolgen, 

wenn die Verteilung der lehrplanmäßigen Unterrichtseinheiten auf die übrigen Schultage einer 

Woche unter Berücksichtigung der Lehrgangsdauer bzw. der Dauer des Teiles des 

Schuljahres, auf den der Unterricht zusammengezogen wird, zu keiner Überforderung der 

Schüler führt. Hiebei ist das duale Ausbildungsprinzip (Berufsschule - Betrieb) zu 

berücksichtigen. 

(4) Schulfrei sind folgende Tage des Unterrichtsjahres: 

 a) die Sonntage, die gesetzlichen Feiertage, der Allerseelentag und der 4. Mai; 

 b) die Tage vom 24. Dezember bis zum 6. Jänner (Weihnachtsferien); die 

Bildungsdirektion kann darüber hinaus durch Verordnung den 23. Dezember und den 

7. Jänner für alle Schulen aus kalendermäßigen Gründen oder für einzelne Schulen, 

wenn es mit Rücksicht auf die Ab- und Anreise der Schüler zweckmäßig ist, schulfrei 

erklären; 

 c) der einem gemäß lit. a oder b schulfreien Freitag unmittelbar folgende Samstag; 

 d) die Tage vom Montag bis einschließlich Samstag der Semesterferien (Abs. 2) an 

ganzjährigen Berufsschulen; diese Tage sind auch an lehrgangsmäßigen und 

saisonmäßigen Berufsschulen schulfrei; 

 e) die Tage vom Samstag vor dem Palmsonntag bis einschließlich Dienstag nach Ostern 

(Osterferien); 

 f) die Tage vom Samstag vor bis einschließlich Dienstag nach Pfingsten (Pfingstferien). 

(5) Ferner kann die Bildungsdirektion in besonderen Fällen zwei weitere Tage durch 

Verordnung schulfrei erklären. 

(6) Bei Unbenützbarkeit des Schulgebäudes, in Katastrophenfällen oder aus sonstigen 

zwingenden oder aus im öffentlichen Interesse gelegenen Gründen kann die Bildungsdirektion 

durch Verordnung für die unumgänglich notwendige Zeit IKT-gestützten Unterricht ohne 

physische Anwesenheit in der Schule anordnen. Wenn die Verordnung dieser Unterrichtsform 

nicht möglich oder auf Grund der Unterrichts- und Erziehungssituation der Schülerinnen und 

Schüler nicht zweckmäßig ist, kann die Bildungsdirektion durch Verordnung die unumgänglich 

notwendige Zeit für schulfrei erklären. Insbesondere kann die Bildungsdirektion in 

Berücksichtigung eines in einzelnen Berufszweigen zu dieser Zeit erfahrungsgemäß 

auftretenden erhöhten Arbeitsanfalls für die Schülerinnen und Schüler der in Betracht 

kommenden Berufsrichtung die unmittelbar vor dem 24. Dezember liegenden Werktage, und 

zwar bis zum Höchstausmaß von zwei Wochen, schulfrei erklären. Entfallen dadurch mehr als 

drei Schultage, so hat die Bildungsdirektion durch Verordnung die Einbringung dieser 

Schultage im zumutbaren Ausmaß anzuordnen; entfallen nicht mehr als drei Schultage, so 

kann die Bildungsdirektion durch Verordnung die Einbringung der entfallenen Schultage im 

zumutbaren Ausmaß anordnen. Wird die im Lehrplan vorgesehene Zahl der 

Unterrichtsstunden für eine Schulstufe um mehr als ein Zehntel unterschritten, so hat die 

Bildungsdirektion die Einbringung der entfallenen Schulzeit jedenfalls insoweit anzuordnen, 
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dass zumindest neun Zehntel der im Lehrplan vorgesehenen Unterrichtsstunden für die 

betreffende Schulstufe erreicht werden. Die Einbringung der entfallenen Schulzeit kann durch 

Verringerung der Hauptferien sowie der gemäß Abs. 4 schulfrei erklärten Tage und bei 

lehrgangsmäßig organisierten Berufsschulen zudem durch entsprechende Verlängerung der 

Lehrgangsdauer bzw. Fortsetzung des Lehrgangs zu einem späteren Zeitpunkt im Schuljahr 

erfolgen. Die im Abs. 4 lit. a angeführten Tage, die letzten drei Tage der Karwoche sowie die 

Tage vom 24. bis einschließlich 31. Dezember müssen auch in diesem Fall schulfrei bleiben 

und die Hauptferien dürfen dadurch um nicht mehr als zwei Wochen verkürzt werden. Wird die 

Einbringung von nicht mehr als zwei Schultagen angeordnet, so kann die Einbringung der 

entsprechenden Unterrichtsstunden auch durch Erhöhung der Zahl der Unterrichtsstunden an 

einzelnen Tagen bis zur Höchstzahl der Unterrichtsstunden gemäß § 10 Abs. 8 letzter Satz 

Schulzeitgesetz 1985 vorgesehen werden.  

(6) Bei Unbenützbarkeit des Schulgebäudes, in Katastrophenfällen und aus sonstigen 

zwingenden oder aus im öffentlichen Interesse gelegenen Gründen kann die Bildungsdirektion 

die unumgänglich notwendige Zeit schulfrei erklären. Insbesondere kann die Bildungsdirektion 

in Berücksichtigung eines in einzelnen Berufszweigen zu dieser Zeit erfahrungsgemäß 

auftretenden erhöhten Arbeitsanfalles für die Schüler der in Betracht kommenden 

Berufsrichtung die unmittelbar vor dem 24. Dezember liegenden Werktage, und zwar bis zum 

Höchstausmaß von zwei Wochen, schulfrei erklären. Entfallen dadurch mehr als drei 

Schultage, so hat die Bildungsdirektion die Einbringung dieser Schultage im zumutbaren 

Ausmaß anzuordnen; entfallen nicht mehr als drei Schultage, so kann die Bildungsdirektion 

die Einbringung der entfallenen Schultage im zumutbaren Ausmaß anordnen. Wird die im 

Lehrplan vorgesehene Zahl der Unterrichtsstunden für eine Schulstufe um mehr als ein 

Zehntel unterschritten, so hat die Bildungsdirektion die Einbringung der entfallenen Schulzeit 

jedenfalls insoweit anzuordnen, daß zumindest neun Zehntel der im Lehrplan vorgesehenen 

Unterrichtsstunden für die betreffende Schulstufe erreicht werden. Die Einbringung der 

entfallenen Schulzeit kann durch Verringerung der Hauptferien sowie der gemäß Abs. 4 

schulfrei erklärten Tage und bei lehrgangsmäßig organisierten Berufsschulen zudem durch 

entsprechende Verlängerung der Lehrgangsdauer bzw. Fortsetzung des Lehrgangs zu einem 

späteren Zeitpunkt im Schuljahr erfolgen. Die im Abs. 4 lit. a angeführten Tage, die letzten drei 

Tage der Karwoche sowie die Tage vom 24. bis einschließlich 31. Dezember müssen auch in 

diesem Fall schulfrei bleiben und die Hauptferien dürfen dadurch um nicht mehr als zwei 

Wochen verkürzt werden. Wird die Einbringung von nicht mehr als zwei Schultagen 

angeordnet, so kann die Einbringung der entsprechenden Unterrichtsstunden auch durch 

Erhöhung der Zahl der Unterrichtsstunden an einzelnen Tagen bis zur Höchstzahl der 

Unterrichtsstunden gemäß § 10 Abs. 8 letzter Satz Schulzeitgesetz 1985 vorgesehen werden. 

(7) Bei lehrgangsmäßigen Berufsschulen sind Lehrgänge insoweit zu verlängern, als 

durch Ferien die im Lehrplan vorgesehene Zahl an Unterrichtsstunden für die jeweilige 

Schulstufe um mehr als ein Zehntel unterschritten würde. Gleiches gilt hinsichtlich der übrigen 

gemäß Abs. 4 und 5 sowie § 10 Abs. 6 erster Satz Schulzeitgesetz 1985 schulfreien oder 

schulfrei erklärten Tage, soweit die entfallene Schulzeit nicht bei der Festsetzung der 

Unterrichtsstunden gemäß § 6 dieses Landesgesetzes sowie § 10 Abs. 8 Schulzeitgesetz 
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1985 berücksichtigt werden kann. Der Beginn der Hauptferien ist erforderlichenfalls durch 

Verordnung der Bildungsdirektion entsprechend zu verlegen. 

(8) Vor der Erlassung von Verordnungen der Bildungsdirektion gemäß Abs. 5, 6 und 7 sind 

der Schulgemeinschaftsausschuß sowie der gesetzliche Schulerhalter zu hören; wenn die 

Schulfreierklärung wegen Gefahr in Verzug ohne Aufschub geboten ist, hat anstelle dieser 

Anhörung eine nachträgliche Information zu erfolgen. 

IV. HAUPTSTÜCK 

Gemeinsame Bestimmungen 

§ 10 

Verweisungen 

Das in diesem Landesgesetz zitierte Schulzeitgesetz 1985 ist in folgender Fassung 

anzuwenden: 

Schulzeitgesetz 1985, BGBl. Nr. 77/1985, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 232/2021BGBl. I Nr. 23/2020. 

 

 


